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gabe einer geschlosse nen Schrift häufi ger der Fall sein, 
dass das Testa ment bzw. der Erbvertrag keinen kla ren 
Nachweis der Erbfolge ermöglicht und daher wegen der 
vorzunehmenden tatsächlichen Ermittlungen – wofür 
ausschließlich das Nach lassgericht zuständig ist – doch 
die Einholung und Vorlage eines Erbscheins erforderlich 
wird. Klassischer Beispielsfall wäre die in der verschlos-
senen Schrift enthaltene Einzelzu weisung von Nach-
lassgegenständen ohne eigentliche Bestimmung der 
Erbfolge (hier lässt sich auch unter Heranziehung der 
gesetzlichen Auslegungsregel des §  2087 Abs. 2 BGB 
die Erbfolge nicht ermitteln, wenn erst die Werte der 
einzelnen Nachlassgegenstände ermittelt werden müs-
sen). Zu denken wäre aber auch an eine unbe stimmte 
Bezeichnung der Erben (wie z. B. „meine nächsten Ver-
wandten“, unsere „herzensguten Nachbarn“ usw.), bei 
der die Erben erst aufgrund Er mittlungen tatsächlicher 
Art konkretisiert werden müssen. 

Bei off en übergebenen Schriften, namentlich solchen, 
die vom Notar entworfen wurden, dürften diese Pro-
bleme angesichts der notariellen Beratungspfl icht (§ 17 
BeurkG) nicht in gleichem Maße auftreten. Allerdings 
ist es auch hier nicht ganz ausgeschlossen, dass das 
Testament (bzw. der Erbvertrag) im Einzelfall nicht 
als Erbnachweis genügt, etwa weil es in einer fremden 
Sprache oder unter Verwendung besonderer Schrift-
zeichen er richtet wurde (vgl. Gutachten DNotI-Report 
2020, 50) oder weil ein später errichtetes privatschrift-
liches Testament vorliegt, das nicht off enbar ungültig, 
widerrufen oder für die Erbfolge ohne Bedeutung ist 
(vgl. OLG Frankfurt NJW-RR 2005, 380; Meikel/
Krause, § 35 Rn. 150).

Diese Sonderkonstellationen ändern aber nichts an der 
grundsätzlichen Feststellung, dass auch ein durch Über-
gabe einer off enen oder verschlossenen Schrift errich-
tetes öff entliches Testament (oder ein solchermaßen er-
richteter Erbvertrag) nebst Eröff nungsniederschrift im 
Grundsatz einen geeigneten Erbnachweis i. S. v. §  35 
Abs. 1 S. 2 GBO darstellt.
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GenG § 43; MaßnG-GesR § 3; UmwG § 13 Abs. 1 
S. 2
Elektronische Teilnahme an einer Generalver-
sammlung; virtuelle Generalversammlung; Präsenz-
gebot
Abruf-Nr.: 177537

GBO §§ 22, 29, 52 
Löschung eines Testamentsvollstreckervermerks; 
Anforderungen an den Nachweis der Grundbuchun-
richtigkeit bei Wegfall des Testamentsvollstreckers; 
Anordnung der Testamentsvollstreckung durch 
privatschriftliches Testament
Abruf-Nr.: 175985

Rechtsprechung
BGB §§ 164 Abs. 1 S. 2, 611, 675, 2314
Nachlassverzeichnis; Beauftragung eines Rechtsan-
walts im Ausland; Kostenerstattung

1. Beauftragt der Notar bei Erstellung eines nota-
riellen Nachlassverzeichnisses einen Rechtsanwalt 
im Ausland mit Ermittlungen, so ist in der Regel da-
von auszugehen, dass er dies im Namen des Beteilig-
ten und nicht im eigenen Namen tut.

2. Der Rechtsanwalt hat gegen den Notar in diesem 
Fall keinen Anspruch aus einem Geschäftsbesor-
gungsvertrag auf Erstattung von Rechtsanwaltskos-
ten. (Leitsätze der DNotI-Redaktion)

AG Aachen, Urt. v. 13.2.2020 – 107 C 301/19

Problem
Der Notar wurde mit der Erstellung eines notariellen 
Nachlassverzeichnisses beauftragt. Aus diesem Grund 
kontaktierte er einen Rechtsanwalt, der im Ausland 
Ermittlungen durchführen sollte. Der Rechtsanwalt 
forderte daraufhin beim Verzeichnisverpfl ichteten (im 
Folgenden: Beteiligter) einen Kostenvorschuss an; der 



   DNotI-Report   10/202078

Notar leitete diesen im Namen des Beteiligten an den 
Rechtsanwalt weiter. Nach Durchführung der Ermitt-
lungen (die dem Umfang nach im Einzelnen streitig wa-
ren) verlangte der Rechtsanwalt ausstehendes Honorar 
vom Notar. 

Entscheidung
Nach Ansicht des AG Aachen ist zwischen dem Notar 
und dem Rechtsanwalt kein Geschäftsbesorgungsver-
trag zustande gekommen. Es ergebe sich aus den Um-
ständen, dass die Beauftragung im Namen des Beteilig-
ten erfolgt sei (§ 164 Abs. 1 S. 2 BGB). Dem stehe nicht 
entgegen, dass den Notar eigene Ermittlungspfl ichten 
träfen. Für den Vergütungsanspruch komme es  nämlich 
darauf an, wer den Rechtsanwalt tatsächlich beauftragt 
habe, und das sei vorliegend der Notar im Namen des 
Beteiligten gewesen. Dies ergebe sich schon daraus, dass 
der Rechtsanwalt den Kostenvorschuss vom Beteiligten 
und nicht vom Notar angefordert habe.

Weiterführender Literaturhinweis
Vgl. zu den Ermittlungspfl ichten außerhalb des Amts-
bereichs und Amtsbezirks Schönenberg-Wessel, Das no-
tarielle Nachlassverzeichnis, 2020, § 13 Rn. 100 ff . und 
zu Ermittlungen im Ausland § 13 Rn. 119.

BNotO § 15 Abs. 2; BGB § 469
Rechtsmissbräuchliche Ausübung eines Vorkaufs-
rechts

Die Ausübung eines Vorkaufsrechts ist rechtsmiss-
bräuchlich, wenn der Vorkaufsberechtigte zum Zeit-
punkt der Ausübung des Vorkaufsrechts fi nanziell 
off ensichtlich nicht in der Lage ist, die im Vertrag 
vereinbarte Anzahlung zu leisten. (Leitsatz der DNo-
tI-Redaktion)

LG Frankfurt a. M., Beschl. v. 15.1.2020 – 2-17 T 47/19

Problem
Die Entscheidung betriff t eine Notarbeschwerde gem. 
§ 15 Abs. 2 BNotO. Mit der Beschwerde richtete sich 
die Beschwerdeführerin gegen einen Vorbescheid des 
Notars, in dem dieser den Vollzug eines Kaufvertrags 
ankündigte. 

Die Beschwerdeführerin ist dinglich Vorkaufsberechtig-
te. Der Notar übersandte ihr am 12.8.2019 eine auszugs-
weise Ausfertigung des Kaufvertrags mit der Bitte um 
Mitteilung, ob sie von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch 
machen werde. Daraufhin erklärte die Beschwerdefüh-
rerin dem Notar gegenüber in einem Schreiben vom 
4.10.2019, dass sie von ihrem Vorkaufsrecht „Gebrauch 

machen werde“. Die Verkäuferin übersandte der Vor-
kaufsberechtigten am 17.10.2019 den Entwurf einer 
Abwicklungsvereinbarung bzgl. des Zweitkaufvertrags. 
Verbunden damit war die Auff orderung zur umgehen-
den Anzahlung eines Kaufpreisteils (entsprechend der 
Vereinbarung im ursprünglichen Kaufvertrag). Die Vor-
kaufsberechtigte zahlte jedoch nicht, da sie dazu nach 
den Feststellungen des Landgerichts zum Zeitpunkt 
der Ausübung fi nanziell nicht in der Lage war. Nach 
Ablauf der Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechts 
erließ der Notar den angegriff enen Vorbescheid: Er 
kündigte an, den Erstkaufvertrag nunmehr zu vollzie-
hen, da das Vorkaufsrecht nicht wirksam ausgeübt wor-
den sei. 

Im Einzelnen ist zwischen den Beteiligten streitig, 
ob das Vorkaufsrecht durch die Erklärung gegenüber 
dem Notar, dass von dem Vorkaufsrecht „Gebrauch 
gemacht werde“, wirksam und rechtzeitig ausgeübt 
wurde. 

Entscheidung
Das LG Frankfurt geht davon aus, dass das Vorkaufs-
recht zwar grundsätzlich gegenüber dem Notar wirk-
sam ausgeübt werden könne. Verlange der Urkundsno-
tar des Kaufvertrags mit dem Dritten Mitteilung darü-
ber, ob der Berechtigte sein Vorkaufsrecht ausübe, dann 
gelte der Notar als zur Entgegennahme der Ausübungs-
erklärung ermächtigt (m.  Verw. auf OLG Frankfurt 
NotBZ 2006, 210 = BeckRS 2004, 08267; Staudinger/
Schermaier, BGB, 2013, § 464 Rn. 1). 

Im Ergebnis komme es darauf jedoch nicht an, denn 
die Wirksamkeit der Ausübungserklärung scheide be-
reits deshalb aus, weil sie rechtsmissbräuchlich erfolgt 
sei. Die Vorkaufsberechtigte sei off ensichtlich zum Zeit-
punkt der Ausübung des Vorkaufsrechts fi nanziell nicht 
in der Lage gewesen, den Kaufpreis unverzüglich bei 
Nennung eines Notaranderkontos (wie in § 3 Ziff . 1 des 
Kaufvertrags vorgesehen) zu bezahlen. Die Leistungs-
fähigkeit im Zeitpunkt der Vorkaufsrechtsausübung 
sei jedoch erforderlich.

Dem stehe nicht entgegen, dass eine Klausel im Kauf-
vertrag, wonach die Fälligkeit bereits mit Ausübung des 
Vorkaufsrechts eintrete, die Ausübung des Vorkaufs-
rechts erschweren könnte. Der Vorkaufsberechtigte sei 
ausreichend dadurch geschützt, dass ihm eine zwei-
monatige Ausübungsfrist nach §  469 BGB zustehe. 
§  469 BGB solle gerade die divergierenden Interessen 
von Vorkaufsberechtigtem und Vorkaufsverpfl ichtetem 
zum Ausgleich bringen. Der Vorkaufsverpfl ichtete set-
ze durch Mitteilung an den Vorkaufsberechtigten eine 
Frist in Gang, nach deren Ablauf er Gewissheit darü-
ber haben möchte, mit welchem Vertragspartner der 


